
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Erwin Spindelberger, Dr. Erwin Rasinger 

Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Gesundheitsausschusses (1088 dB) betreffend die Regierungsvorlage 1056 
der Beilagen betreffend ein Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über das 
Herstellen und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die Werbung für 
Tabakerze!gnisse und den Nichtraucherschutz (Tabakgesetz) und das Bundesgesetz, mit 
dem die Osterreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
errichtet und das Bundesamt für Ernährungssicherheit sowie das Bundesamt rür 
Sicherheit im Gesundheitswesen eingerichtet werden (Gesundbeits- und 
Ernährungssicherheitsgesetz - GESG) geändert werden 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die 'eingangs bezeichnete Gesetzesvorlage wird wie folgt geändert: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nach Z 12 wirdfolgende Z 12a eingefügt: 

12a. § 2 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Eine Zigarettenpackungmuss mindestens 20 Zigaretten enthalten." 

2. In Z 21 lautet § 5e Abs. 2 wie folgt: 

,,(2) Eine Zigarettenpackung hat den Vorgaben des § 2 Abs.2 zu entsprechen. Eine Packung von 
Tabak zum Selbstdrehen darf nicht weniger als 30 g Tabak enthalten." 

3. In Z 40 lautet § 17 Abs. 9 wie folgt: 

,,(9) § 2 Abs. 2 und § 2a, §§ 4 bis 6, § 7 Abs. 12, § 7a Abs. 2, § 8 Abs. 1, la, 2, 4 bis 4c, 7 bis 10, 
§§ 8a bis 11, § 14 Abs. 1 bis 3, § 14b, § 19 sowie der Anhang dieses Bundesgesetzes in der Fassung 
BGBJ. I Nr. xl2016 treten mit 20. Mai 2016 in Kraft. Die § 2 Abs.4, § 3, § 4a und § 8 Abs.5 in der 
Fassung vor der Novelle BGBI. I Nr. xl2016 treten mit Ablauf des 19. Mai 2016 außer Kraft. § 2 Abs. 1 
in der Fassung BGBI. I Nr. xl2016 tritt mit 20. Mai 2017 in Kraft. Auf Sachverhalte, die den Tatbestand 
einer Verwaltungs übertretung erfiillen, ist dieses Bundesgesetz erst ab dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag anzuwenden." 
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Begründung: 

Zur Hintanhaltung möglicher Unklarheiten bei der Auslegung und Umsetzung des Art. 14 Abs.l der 
Richtlinie (EU) 2014/401EU, wird der Wortlaut dieser Richtlinienbestimmung übernommen. 
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